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aus wichtigen Rechtsgebieten I/2025

Eine Verbraucherzentrale monierte vor Gericht, dass ein Glasfaseranbieter 
– wie viele Mitbewerber – Verträge mit einer Mindestlaufzeit von 2 Jahren 
anbot. Dabei begann die Vertragslaufzeit jedoch nicht mit dem Abschluss 
des Vertrags, sondern erst mit der Freischaltung des Glasfaseranschlusses.

Diese Praxis, die sich in der Branche etabliert hatte, wurde von der Verbraucherzentrale 
vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht (OLG) angefochten. Mit Erfolg: Das OLG er-
klärte diese Regelung für unzulässig.

Ein zentraler Kritikpunkt war, dass die Verzögerung des Vertragsbeginns die tatsächliche 
Bindungsdauer der Verbraucher unzulässig verlängerte. Der Zeitraum des Glasfaseraus-
baus wurde dabei faktisch auf die gesetzlich maximal zulässige Vertragslaufzeit von 
2 Jahren aufgeschlagen. Das OLG betonte in seinem Urteil, dass die gesetzliche Rege-
lung speziell dazu dient, Verbraucher vor einer übermäßig langen Bindung zu schützen 
und ihre Wahlfreiheit bei der Anbieterwahl zu erhalten.

Der Glasfaserausbau kann sich je nach Region und Projektumfang von wenigen Wo-
chen bis zu mehr als einem Jahr hinziehen. Verträge werden oft bereits vor Baubeginn 
abgeschlossen, häufig im Rahmen von Haustürgeschäften. Bislang mussten Verbrau-
cher akzeptieren, dass die Kündigungsfrist erst ab der tatsächlichen Freischaltung des 
Anschlusses begann – unabhängig davon, wie lange der Ausbau dauerte. Diese Praxis 
wurde durch das OLG nun als rechtswidrig eingestuft.

1. Vertragslaufzeiten bei Glasfaser-
anschlüssen – Beginn der Laufzeit
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Das Urteil setzt ein klares Signal an die Anbieter, dass die gesetzliche Höchstlaufzeit 
von 2 Jahren auch im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau eingehalten werden 
muss. Es wurde Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt, wodurch das Urteil nicht 
rechtskräftig geworden ist.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat über die Rückzahlung von Bankentgelten 
entschieden, die aufgrund einer unwirksamen Zustimmungsfiktionsklausel 
(Inkrafttreten von Klauseln, wenn nicht aktiv widersprochen wird) vereinbart 
werden sollten.

Folgender Sachverhalt lag den BGH-Richtern dazu vor: Eine Sparkasse informierte den 
Bankkunden im Oktober 2017 darüber, dass er für seine zwei Girokonten ab dem 1.1.2018 
Kontoführungsentgelte und Gebühren für eine Girokarte zu zahlen hat. Daraufhin kündig-
te der Kunde eines der Girokonten. Ab dem 1.1.2018 erhob die Sparkasse die angekündig- 
ten Gebühren. Der Bankkunde stimmte diesen Änderungen der Bedingungen nicht aktiv 
zu. Die Sparkasse buchte die Entgelte in der Folgezeit vom Konto des Kunden ab. Im Juli 
2021 widersprach dieser der Erhebung der Entgelte und verlangte die Rückzahlung der in 
den Jahren 2018 bis 2021 erhobenen Entgelte in Höhe von insgesamt 192 €.

Der BGH entschied, dass der Bankkunde die Rückzahlung der Kontoführungsentgelte 
und des Entgelts für die Girokarte verlangen kann. Die fortgesetzte Nutzung eines Gi-
rokontos stellt keine stillschweigende Zustimmung zu geänderten Entgeltbedingungen 
dar. Allein aus der Nutzung des Kontos lässt sich objektiv nicht ableiten, dass der Kon-
toinhaber mit den geänderten Konditionen der Bank oder Sparkasse einverstanden ist.

Auch der Umstand, dass der Kontoinhaber die erhobenen Entgelte über einen Zeitraum 
von mehr als drei Jahren widerspruchslos gezahlt hat, führt nicht dazu, dass die Spar-
kasse die Entgelte behalten darf.

Kommt es zwischen zwei Parteien zu einem Handelsgeschäft, so hat der Käu-
fer die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu un-
tersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, diesem dem Verkäufer umgehend 

anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es 
sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Der Maßstab ist dabei ein objektiver, wobei Unterschiede nach Branche, Größe des Be-
triebs und Art der Ware zu machen sind. Für die Pflicht zur Untersuchung kommt es 
darauf an, welche Maßnahmen im normalen Geschäftsablauf von einem sorgfältigen 
Kaufmann in der jeweiligen Situation erwartet werden können, um seine Gewährleis-
tungsrechte zu sichern. Dabei müssen auch die berechtigten Interessen des Verkäufers 
berücksichtigt werden.

Nicht erforderlich ist es dabei gerade, dass der Käufer die Ursache des Sachmangels 
herausfindet, um diesen konkret zu benennen. Für eine wirksame Rüge genügt eine 
hinreichende Konkretisierung des Mangelbefunds. Nicht erforderlich ist, dass diesem 
überhaupt eine vorangegangene Untersuchung zugrunde liegt. Selbst eine vom Käufer 
ins Blaue hinein erhobene Mängelrüge kann fristwahrend sein. 

Zur Untersuchungs- und Rügepflicht entschied das Oberlandesgericht Zweibrücken zu 
folgendem Sachverhalt: Ein Garten- und Landschaftsbauer kaufte einen Anhänger und 
reklamierte 3 Wochen nach Auslieferung ein Aufschaukeln des Anhängers im Fahrbe-
trieb, wenn dieser nicht beladen sei. Ein sich aufschaukelnder Anhänger ist nicht man-
gelhaft, wenn das als Mangel gerügte Aufschaukeln mit einfachen Maßnahmen verhin-
dert werden kann. Ferner ist es einem gewerblichen Käufer zuzumuten, innerhalb von 
2 Wochen, einen Anhänger im Fahrbetrieb mit und ohne Ladung zu prüfen. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat über die Haftung des Betreibers einer Au-
towaschanlage für einen Fahrzeugschaden entschieden. In der Waschanlage 
befand sich ein Hinweisschild, das auszugsweise wie folgt lautet: 

2. Rückzahlung von Bankentgelten 

3. Handelsgeschäft – Mängel  
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4. Haftung des Betreibers  
einer Waschanlage
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„Allgemeine Geschäftsbedingungen Autowaschanlagen/Portalwaschanlagen
Die Reinigung der Fahrzeuge in der Waschanlage erfolgt unter Zugrundelegung der 
nachfolgenden Bedingungen: (…).
Die Haftung des Anlagenbetreibers entfällt insbesondere dann, wenn ein Schaden durch 
nicht ordnungsgemäß befestigte Fahrzeugteile oder durch nicht zur Serienausstattung 
des Fahrzeugs gehörende Fahrzeugteile (z.B. Spoiler, Antenne, Zierleisten o.Ä.) sowie da-
durch verursachte Lackkratzer verursacht worden ist, außer den Waschanlagenbetreiber 
oder sein Personal trifft grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz.“
Unter diesem Hinweisschild befand sich ein Zettel mit der Aufschrift:
„Achtung Keine Haftung für Anbauteile und Heckspoiler!“.

Ein Autofahrer fuhr mit seinem Pkw in die Waschanlage ein, stellte es ordnungsgemäß 
ab, verließ die Waschhalle und startete den Waschvorgang. Während des Waschvor-
gangs wurde der zur serienmäßigen Fahrzeugausstattung gehörende, an der hinteren 
Dachkante angebrachte Heckspoiler abgerissen, wodurch das Fahrzeug beschädigt wur-
de. Daraufhin verlangte der Autofahrer vom Waschanlagenbetreiber Schadensersatz 
(hier: ca. 3.200 €).

Dem Autofahrer steht wegen der Beschädigung seines Fahrzeugs ein vertraglicher Scha-
densersatzanspruch in der geltend gemachten Höhe zu, entschieden die BGH-Richter. 
Der Vertrag über die Reinigung eines Fahrzeugs umfasst als Nebenpflicht die Schutz-
pflicht des Waschanlagenbetreibers, das Fahrzeug des Kunden vor Beschädigungen beim 
Waschvorgang zu bewahren. Die Ursache für die Beschädigung des Fahrzeugs liegt allein 
im Obhuts- und Gefahrenbereich des Betreibers. Das Risiko, dass eine Autowaschanlage 
für ein marktgängiges Fahrzeug – wie es hier der Fall war – mit einer serienmäßigen 
Ausstattung wie dem betroffenen Heckspoiler konstruktionsbedingt nicht geeignet ist, 
fällt in den Obhuts- und Gefahrenbereich des Anlagenbetreibers.

Weder aus der AGB noch aus dem Zusatz wurde dem Waschanlagennutzer hinreichend 
klar, dass ggf. von diesem Hinweis auch die Nutzung der Waschanlage durch Fahrzeuge 
mit serienmäßigem Heckspoiler erfasst sein sollen.

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine 
Abrechnung in Textform zu erteilen. Diese Verpflichtung kann er grundsätz-
lich auch dadurch erfüllen, dass er die Abrechnung als elektronisches Doku-
ment zum Abruf in ein passwortgeschütztes digitales Mitarbeiterpostfach 
einstellt.

Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf die Abrechnung seines Entgelts ist eine sog. Hol-
schuld. Der Arbeitgeber erfüllt also seine Pflicht, indem er die Abrechnung an einer 
elektronischen Ausgabestelle bereitstellt. Für deren tatsächlichen Abruf durch den Ar-
beitnehmer ist er nicht verantwortlich. Allerdings muss er dabei sicherstellen, dass auch 
diejenigen Beschäftigten, die privat keinen Online-Zugriff haben (z.B. weil sie keinen 
Computer oder Internetanschluss besitzen), ihre Abrechnung dennoch einsehen und ggf. 
drucken können. Dies lässt sich z.B. durch die Bereitstellung der erforderlichen Ausstat-
tung im Betrieb sicherstellen.
 

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall unterlagen ge-
leistete Überstunden einem Zuschlag von 30 %, sofern sie die monatliche 
Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers überschritten und im 
jeweiligen Kalendermonat nicht durch Freizeit ausgeglichen wurden. Alter-

nativ konnte der Zuschlag in Form einer entsprechenden Zeitgutschrift auf dem Arbeits-
zeitkonto gutgeschrieben werden.

Die Richter des BAG kamen zu der Entscheidung, dass eine tarifliche Regelung, die vor-
sieht, dass Überstundenzuschläge erst gezahlt werden, wenn die regelmäßige Arbeits-
zeit eines Vollzeitbeschäftigten überschritten wird, Teilzeitbeschäftigte im Vergleich zu 
Vollzeitbeschäftigten benachteiligt. Diese Regelung verstößt gegen das Diskriminie-
rungsverbot von Teilzeitbeschäftigten, sofern keine sachlichen Gründe die Ungleichbe-
handlung rechtfertigen.

5. Entgeltabrechnungen als  
elektronisches Dokument

6. Ungleichbehandlung von Teilzeit-
beschäftigten bei Überstunden- 

zuschlägen
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Fehlen solche sachlichen Gründe, kann dies außerdem eine mittelbare Benachteiligung 
aufgrund des Geschlechts darstellen, wenn unter den betroffenen Teilzeitbeschäftigten 
deutlich mehr Frauen als Männer sind. In solchen Fällen wird die Ungleichbehandlung 
regelmäßig als Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gewertet.

Sofern ein Wohngebäude, das gegen Leitungswasserschäden versichert ist 
und über einen längeren Zeitraum leer steht, also nicht wie üblich zu Wohn-
zwecken genutzt wird, muss der Versicherungsnehmer bestimmte Pflichten 
(Obliegenheiten) einhalten, die sich aus dem Versicherungsvertrag ergeben. 

So ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, das Gebäude in regelmäßigen Abständen 
zu überprüfen, um Schäden oder Gefahren frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur 
Schadensverhütung zu ergreifen.

Alle wasserführenden Leitungen, Anschlüsse und Anlagen im Gebäude müssen abge-
sperrt und vollständig entleert werden, damit kein Wasser unkontrolliert austreten und 
Schaden verursachen kann. Diese Vorsichtsmaßnahme muss während der gesamten 
Dauer des Leerstands aufrechterhalten werden.

Wird diesen Pflichten nicht nachgekommen, kann der Versicherer die Leistung im Scha-
densfall verweigern, da der Versicherungsnehmer gegen die vertraglich festgelegten Ob-
liegenheiten verstoßen hat.

Zusätzlich stellt weder die Präsentation des Gebäudes durch einen Immobilienmakler 
für Kaufinteressenten, noch eine geplante Neuvermietung, noch die Durchführung von 
Renovierungs- oder Umbauarbeiten eine bestimmungsgemäße Nutzung des Gebäudes 
dar. Das bedeutet, dass solche Aktivitäten nicht als „Bewohnen“ im Sinne der Versi-
cherungsbedingungen angesehen werden. Solange das Gebäude nicht tatsächlich zu 
Wohnzwecken genutzt wird, gilt es als unbewohnt und unterliegt den oben genannten 
besonderen Sorgfaltspflichten.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) kann jede Vertragspartei das 
Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein 
wichtiger Grund liegt u.a. vor, wenn der Mieter über mehr als 2 Mietzah-
lungstermine hinweg mit einem Betrag in Verzug ist, der mindestens 2 Mo-

natsmieten entspricht. Der rückständige Betrag kann sich sowohl aus der Grundmiete 
als auch aus geschuldeten Nebenkostenvorauszahlungen zusammensetzen. Eine sog. 
Schonfristregelung im BGB räumt einem zahlungsrückständigen Mieter jedoch die Ge-
legenheit ein, eine außerordentliche Kündigung unwirksam zu machen, indem er den 
vollständigen Mietrückstand innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Räumungs-
klage begleicht. 

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatten die Mieter für die Monate 
Oktober 2019, Januar 2020 und Mai 2021 keine Miete gezahlt. Nachdem die Vermieterin 
sie mehrmals schriftlich angemahnt hatte, erklärte sie mit Schreiben vom 8.6.2021 die 
fristlose und hilfsweise die ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses wegen Zah-
lungsverzugs. Am 30.6.2021 glichen die Mieter die Mietrückstände vollständig aus. Die 
BGH-Richter hatten nun zu entscheiden, ob die Schonfristregelung auch für die ordent-
liche Kündigung gilt.

Sie entschieden gegen die Mieter. Ein Ausgleich des Mietrückstands innerhalb der 
Schonfrist verhindert nur die fristlose Kündigung, nicht jedoch eine ordentliche Kündi-
gung, die auf denselben Mietrückstand gestützt ist.

Die Richter des Oberlandesgericht Köln haben entschieden, dass Fahrzeugin-
sassen, die entgegen der Gurtpflicht gemäß der Straßenverkehrsordnung 
nicht angeschnallt sind und dadurch andere Mitfahrer verletzen, selbst 
haftbar gemacht werden können. Bei der gesetzlichen Gurtpflicht handelt 
es sich um eine Norm, die auch die anderen Fahrzeuginsassen schützen soll.

7. Wohngebäudeversicherung –  
Obliegenheiten bei Leerstand

8. Ordentliche Kündigung trotz  
Ausgleich von Mietrückstand

9. Mithaftung nicht  
angeschnallter Mitfahrer
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Bei einem Unfall wurde eine Beifahrerin verletzt. Verursacht wurde er von einem ande-
ren Fahrzeugfahrer, der stark betrunken war und die Geschwindigkeitsbegrenzung deut-
lich überschritten hatte. Die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers versuchte, 
einen Teil der Kosten von einer weiteren Person zurückzufordern, die hinter der Beifah-
rerin saß und nicht angeschnallt war. Die Versicherung argumentierte, dass sie durch ihr 
Verhalten (nicht angeschnallt zu sein) die Verletzungen der Beifahrerin verschlimmert 
hatte. Sie sagte, die Knie der Nichtangeschnallten wären bei dem Aufprall gegen die 
Rückenlehne der Beifahrerin gedrückt worden und hätten dadurch zusätzliche Schäden 
verursacht. Hier lehnte jedoch das Gericht eine Mithaftung ab, weil der Gurtpflichtver-
stoß gegenüber dem erheblichen Verschulden des stark alkoholisierten und die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit erheblich überschreitenden Autofahrers vollständig zurücktrat.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem bereits vorgeschädigten Fahrzeug darf 
die gegnerische Haftpflichtversicherung vom Geschädigten Nachweise über 
den Vorschaden und dessen Reparatur verlangen. Solange diese Unterlagen 
nicht vorgelegt werden, ist die Versicherung nicht verpflichtet, den Schaden 
zu regulieren.

In einem konkreten Fall wurde nach einem Unfall ein Sachverständigengutachten er-
stellt. In der Zusammenfassung enthielt das Gutachten unter „Vorschäden“ den Eintrag 
„Heckschaden“. Der Sachverständige führte hierzu Folgendes aus: „Am Fahrzeug wurden 
Vorschäden festgestellt bzw. angegeben (siehe Zusammenfassung des Gutachtens). Die 
Instandsetzung der festgestellten Vorschäden erfolgte sach- und fachgerecht.“ Unter 
der Überschrift „Unreparierte Vorschäden“ findet sich der Eintrag: „Am Fahrzeug wurden 
keine unreparierten Vorschäden festgestellt.“

Der Geschädigte verlangte nun von der gegnerischen Haftpflichtversicherung die Regu-
lierung des Schadens. Die Zahlung wurde verweigert, da die vorhandenen Unterlagen 
keine eindeutige Ermittlung des unfallbedingten Schadens ermöglichten und unklar 
blieb, ob es zu einer Überlagerung mehrerer Schäden gekommen war. Daraufhin ließ 
der Geschädigte das Fahrzeug instandsetzen. Die Versicherung zahlte nun zwar u.a. die 
Gutachterkosten und die beschädigte Brille, verweigerte jedoch die Erstattung der Re-
paraturkosten des Fahrzeugs, solange der Nachweis zur ordnungsgemäßen Beseitigung 
des Vorschadens fehlte. 

Nachdem der Geschädigte die entsprechenden Unterlagen vorlegen konnte, aus denen 
zu erkennen war, dass der Heckschaden sach- und fachgerecht repariert wurde, zahlte 
die Versicherung.

Hinweis: Für den Fall eines Verkehrsunfalls sollten daher alle Belege aufbewahrt werden, 
die belegen, dass evtl. Schäden am Fahrzeug sach- und fachgerecht beseitigt wurden.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (LSG) hatte zu entscheiden, ob 
es sich bei dem nachfolgenden Sachverhalt um einen von der gesetzlichen 
Unfallversicherung abgedeckten Arbeitsunfall handelt. Eine Arbeitnehmerin 
trat kurz vor 6 Uhr ihre Frühschicht in einer Näherei an. Ihren Pkw hatte sie 

in der Nähe des Betriebs auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Gegen 9.30 Uhr 
bemerkte sie, dass sie die von ihr regelmäßig einzunehmenden Epilepsie-Tabletten in 
ihrem Pkw vergessen hatte. Da ihre Schicht erst gegen 11 Uhr enden sollte, ging sie 
zu ihrem Auto, um die Tabletten zu holen. Auf dem Rückweg zur Arbeit stürzte sie auf 
einem Fußweg und brach sich das rechte Handgelenk.

Das LSG entschied, dass dies nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung stand und somit kein Arbeitsunfall vorlag, denn die Einnahme von Medikamenten 
gehört nicht zu den arbeitsvertraglichen Pflichten, sondern ist dem nicht versicherten, 
persönlichen Lebensbereich zuzuordnen. Hätte die Frau mit der Einnahme der Epilepsie-
Tabletten bis zum Schichtende gewartet, wäre ihre Arbeitsfähigkeit nicht gefährdet ge-
wesen. Besteht ein bloß abstraktes Risiko, dass es ohne die regelmäßige Einnahme der 
Tabletten während der Arbeitszeit zu einem Epilepsie-Anfall kommt, liegt die Einnahme 
vorrangig im privaten Interesse, also dem nicht versicherten Bereich.

10. Verkehrsunfall – Nachweis von 
Vorschäden und deren Beseitigung 

gegenüber der Versicherung 

11. Gesetzliche Unfallversicherung – 
Sturz beim Tablettenholen
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Basiszinssatz: Seit 1.1.2025 = 2,27 %; 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 % 
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014):  Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2025: Januar = 120,3
(2020 = 100) 2024: Oktober = 120,2; September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; 
  Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1 
  Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Hingegen kann ein zum Versicherungsschutz führendes, überwiegend betriebliches In-
teresse dann bestehen, wenn vergessene Gegenstände geholt würden, die zwingend 
benötigt werden, um die Arbeit fortzusetzen. Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) 
etwa für das Holen einer Brille oder des Schlüssels für einen Spind bejaht. Ebenso hat 
das BSG entschieden, dass der Weg zum Mittagessen während einer vollschichtigen 
beruflichen Tätigkeit grundsätzlich versichert ist. Dies ist dadurch begründet, dass erst 
die Nahrungsaufnahme die Arbeitsfähigkeit auch für den Nachmittag sicherstellt. Diese 
Wertung lässt sich aber nicht auf das Holen vergessener Tabletten übertragen, wenn 
deren Einnahme nicht zwingend erforderlich ist, um die Arbeit fortzusetzen.

Die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer 
Tabelle“ wurde zum 1.1.2025 geändert. Gegenüber der Tabelle 2024 sind im 
Wesentlichen die Bedarfssätze minderjähriger und volljähriger Kinder ange-
hoben worden. Außerdem sind die Anmerkungen zur Tabelle teilweise neu 
gefasst worden, womit aber keine inhaltlichen Änderungen verbunden sind.

Die „Düsseldorfer Tabelle“ stellt eine bloße Richtlinie dar und dient als Hilfsmittel für 
die Bemessung des angemessenen Unterhalts im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Die in der Tabelle ausgewiesenen Richtsätze sind Erfahrungswerte, die den Lebensbedarf 
des Kindes ausgerichtet an den Lebensverhältnissen der Eltern und an seinem Alter auf 
der Grundlage durchschnittlicher Lebenshaltungskosten typisieren, um so eine gleich-
mäßige Behandlung gleicher Lebenssachverhalte zu erreichen. 

Die Tabelle wird von allen Oberlandesgerichten zur Bestimmung des Kindesunterhalts 
verwandt. Die Tabellenstruktur ist gegenüber 2024 unverändert. Es verbleibt bei 15 Ein-
kommensgruppen und dem der Tabelle zugrundeliegenden Regelfall zweier Unterhalts-
berechtigter. Die erste Einkommensgruppe endet weiterhin bei 2.100 €, die 15. Einkom-
mensgruppe bei 11.200 €.

Zum 1.1.2024 betragen die Regelsätze bei einem Nettoeinkommen des/der Unterhalts-
pflichtigen bis 2.100 €:

 » 482 € für Kinder von 0 – 5 Jahren
 » 554 € für Kinder von 6 – 11 Jahren
 » 649 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
 » 693 € für Kinder ab 18 Jahren.

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze.

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düssel-
dorf unter https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle.

12. Neue „Düsseldorfer Tabelle“  
seit dem 1.1.2025


